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Rainer Knyrim/Reinhard Ebner
Rechtsanwalt und Partner bei Knyrim Trieb Rechtsanwälte/freier Journalist

Europa setzt Maßstäbe im KI-Recht
Interview mit Martin Selmayr, EU-Kommission. Wenn es um das rechtliche Regelwerk zur Digi-
talisierung geht, sieht sich Europa in der Vorreiterrolle. Gleich mehrere Gesetzesvorhaben stehen
kurz vor Abschluss – von der Datenschutz-Verfahrensordnung bis zum AI Act. Selmayr berichtet
über die Rechtsakte und deren Umsetzung.

Datenschutz konkret: Vor kurzem wurde
von der EU-Kommission (EK) ein Vor-
schlag für eine Verordnung zur Festlegung
zusätzlicher Verfahrensregeln für die
Durchsetzung der DSGVO veröffentlicht.
Warum braucht es diese?
Martin Selmayr: Es ist ein großer Erfolg
der EU, des Europäischen Parlaments und
der 27 EU-Mitgliedstaaten, dass wir seit
2016 ein EU-weit einheitliches Daten-
schutzrecht haben. Das reicht aber nicht
aus. Das gemeinsame Datenschutzrecht
muss auch vor Ort von unabhängigen Da-
tenschutzbehörden einheitlich umgesetzt
werden. Das ist das Ziel der Datenschutz-
Verfahrensordnung: gleiches Recht für alle
europäischen Bürgerinnen und Bürger.

Anwendbar ist die Datenschutz-Ver-
fahrensverordnung va bei grenzüberschrei-
tenden Fällen, es geht um eine effizientere
Zusammenarbeit zwischen den nationalen
Datenschutzbehörden. Bei den bislang
mehr als 2.000 grenzüberschreitenden
Verfahren ließ mitunter das Tempo der
Bearbeitung zu wünschen übrig. Die Ver-
fahrensordnung soll dazu beitragen, dass
überall in der EU einheitlich und schnell
reagiert wird.

Datenschutz konkret: Ein in diesem Zu-
sammenhang geäußerter Kritikpunkt: In
Österreich haben wir den „Luxus“, dass laut
AVG grundsätzlich sechs Monate für die
Verfahrensführung vorgesehen sind.
Selmayr: Die Pflicht, Verfahren in ange-
messener Zeit abzuschließen, ist Teil des
Rechtsstaatsprinzips und in Europa sogar
grundrechtlich verbürgt. In der Daten-
schutz-Verfahrensordnung findet sich na-
turgemäß keine exakte Frist, weil die Bear-
beitungszeit immer der Komplexität des
Falls angemessen zu sein hat.

Es muss jedoch die Möglichkeit geben,
bestimmte Verfahrensschritte zu straffen
bzw zu vereinheitlichen, bspw durch verein-
fachende Formblätter bereits für die Einrei-
chung einer Beschwerde. Nicht umsonst
heißt es: „Justice delayed is justice denied.“
Das gilt in einem grundrechtssensiblen und

wirtschaftsrelevanten Bereich wie dem Da-
tenschutzrecht in besonderem Maße.

Datenschutz konkret: Einige Bestimmun-
gen der Datenschutz-Verfahrensordnung
würde man sich auch im nationalen Ver-
fahrensrecht wünschen – etwa die vorgese-
hene Eingangsbestätigung.
Selmayr: Das zählt zu den Grundsätzen ei-
ner guten Verwaltung. Hier kann das neue
europäische Recht künftig für alle EU-Mit-
gliedstaaten Standards setzen.

Datenschutz konkret: Laut Art 4 kann die
Behörde bei mehreren Eingaben von sich
aus entscheiden, nicht jeden Einzelfall zu
behandeln. Warum das?
Selmayr: Es gab in der Vergangenheit Fälle,
in denen versucht wurde, kleinere Behörden
durch massenhafte Eingaben gezielt lahm-
zulegen. Darauf reagiert die von Ihnen an-
gesprochene Regelung.

Wir handeln diesbezüglich wie bei der
Datenschutz-Verfahrensordnung insge-
samt nicht im luftleeren Raum, sondern ha-
ben im Vorfeld zahlreiche Wünsche und
Anliegen der nationalen Datenschutzbehör-
den aufgenommen. Dazu zählte auch der
Wunsch nach einer stärkeren Harmonisie-
rung.

Ich gehe davon aus, dass
alle neuen Digitalisierungs-
gesetze und Beschlüsse bis
zu den Europawahlen wirk-
sam werden.

Datenschutz konkret: Was wir jetzt ha-
ben, ist der Entwurf einer Verordnung. Wie
lange wird es dauern, bis diese beschlossen
wird? Im nächsten Jahr stehen EU-Wahlen
an . . .
Selmayr: In der EU betrachten wir Wahlen
nicht als einen Betriebsunfall, sondern als
die Normalität, als ein wichtiges Rendez-
vous mit den Wählerinnen und Wählern,
das zum demokratischen Prozess unbe-
dingt gehört. Parlament, Ministerrat und

EK arbeiten natürlich bis zum Wahltermin
und anschließend bis zum Ende der Legis-
laturperiode weiter. Ich gehe davon aus,
dass wir mit gutem Engagement aller Mit-
wirkenden die Arbeiten an der Verfahrens-
ordnung im Jahr 2024 abschließen können.

Datenschutz konkret: Laut derzeitigem
Entwurf soll die Verordnung 20 Tage nach
ihrer Publikation in Kraft treten. Zu ambi-
tioniert?
Selmayr: Das denke ich nicht. Bei der
DSGVO gab es zwar eine Übergangsfrist
von zwei Jahren, doch sie führte auch zu
vielen Änderungen im materiellen Recht
und bei den Sanktionen für datenschutz-
rechtswidriges Verhalten. Bei der neuen
Verordnung geht es demgegenüber im We-
sentlichen darum, bereits bestehende Ver-
fahrensprozesse zu harmonisieren und zu
beschleunigen. Das fällt nicht vomHimmel,
sondern fußt auf einem vorangegangenen
langen Abstimmungsprozess, an dem alle
nationalen Datenschutzbehörden aktiv mit-
gewirkt haben. Ich halte es für realistisch,
dass die Verfahrensverordnung tatsächlich
im Frühjahr 2025 in Kraft treten kann.

Datenschutz konkret: Kürzlich ist das
EU-US-Data Privacy Framework in Kraft
getreten. Wozu raten Sie? Kann man sich
auf das Abkommen verlassen oder sollte
man weiter auf die bewährten Standardda-
tenschutzklauseln vertrauen?
Selmayr: Das Abkommen wurde von der
EU und den USA gemeinsam vereinbart
und vom europäischen Gesetzgeber bekräf-
tigt, unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des EuGH. Man kann sich auf das
neue Regelwerk also in jedem Fall verlassen.
Wer daneben die Standardvertragsklauseln
anwendet, fährt natürlich besonders sicher.

Mit dem neuen Datenschutz-Rahmen-
abkommen begegnen Europa und die
USA einander auf Augenhöhe. Die USA
haben dafür die eigene Gesetzgebung in
ganz wesentlichen Punkten – va beim
Rechtsschutz – angepasst. Das zeigt: Auch
wenn die DSGVO nur in Europa Geltung
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beanspruchen kann, setzen sich die darin
festgelegten Standards Schritt für Schritt
auch international durch. Die Änderung
im US-amerikanischen Rechtsschutzsys-
tem ist ein riesengroßer Schritt, der bis da-
hin undenkbar war und der zeigt, wie stark
die Partnerschaft zwischen Europa und den
USA ist.

Datenschutz konkret: Was wurde an dem
aus dem Vorjahr stammenden Entwurf
noch geändert?
Selmayr: Änderungen wurden lediglich in
einigen Detailfragen vorgenommen. Die
grundsätzlichen Punkte hat der EuGH vor-
gegeben: Gefordert war ein Rechtsschutz,
der mit dem europäischen imWesentlichen
vergleichbar ist, va das Recht auf Löschung
von Daten, die datenschutzwidrig verarbei-
tet wurden. Ein weiterer Punkt war die Be-
achtung des Grundsatzes der Notwendig-
keit und Verhältnismäßigkeit bei der Da-
tenverarbeitung. Aufgrund der schwierigen
Mehrheitsverhältnisse in den USA wurde
dies durch eine Executive Order von Präsi-
dent Biden umgesetzt, wie dies in der US-
amerikanischen Verfassung angelegt ist.

Rainer Knyrim mit Martin Selmayr

© Alexander Kraxner

Datenschutz konkret: Durch die Aufre-
gung rund um ChatGPT ist der AI Act in
den Fokus gerückt. Die technologischen
Entwicklungen erfolgen wahnsinnig
schnell. Manche meinen, es müsse nun
rasch auch legistisch etwas passieren.
Selmayr: Natürlich sollte rasch etwas pas-
sieren, aber es sollte auch das Richtige sein.
Daher müssen wir uns für die demokrati-
sche Diskussion Zeit nehmen. Europa ist
der erste Kontinent, der sich an ein Rah-
mengesetz zur Regelung künstlicher Intelli-
genz wagt. Wir sind also nicht hintennach,
sondern der ganzen übrigen Welt weit vo-
ran.

Die EK hat die Arbeit am KI-Gesetz be-
reits 2018 aufgenommen. Nun sind wir in
der Schlussphase des Gesetzgebungsverfah-

rens, das noch vor der Europawahl abge-
schlossen sein sollte.

Der Ansatz, der sich bereits bei der
DSGVO bewährt hat, wird beibehalten: Ge-
regelt wird nicht die Technologie selbst,
sondern das Risiko, das deren Anwendung
birgt. So sollen Grundsätze und Parameter
formuliert werden, wie mit KI-Anwendun-
gen umzugehen ist.

Künstliche Intelligenz ist eine Innova-
tion mit extrem vielen Vorteilen. Wir wol-
len diesen technologischen Fortschritt in
Europa nutzbar machen, dabei aber chinesi-
sche Überwachungs- oder Sozialbewer-
tungsmodelle für unseren Kontinent gesetz-
lich ausschließen. Der Mensch sollte stets
der entscheidende Faktor bei allen Anwen-
dungen sein. Auf Basis unserer europä-
ischen Grundwerte können wir Maßstäbe
am Weg zu einer wertebasierten internatio-
nalen Digitalisierungsordnung setzen.

Datenschutz konkret: Der AI Act wird
parallel zur DSGVO bestehen und zum
Teil recht ähnliche Regelungen beinhalten.
Fragt sich, ob das nicht zu viel an Verwal-
tungsaufwand verursacht?
Selmayr: Der AI Act ist ergänzend zur
DSGVO zu sehen. Das Risiko, das von
künstlicher Intelligenz ausgeht, ist etwas
anderes als bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten. Ist ein Unternehmen so-
wohl in der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten wie auch im KI-Bereich tätig,
wird es diese Punkte zusammenführen kön-
nen. Dazu gibt es ausdrückliche Vorgaben
im AI Act und in den begleitenden Rechts-
materialien. Auch die jeweils zuständigen
Behörden müssen künftig eng zusammen-
arbeiten. Ein Unternehmen wird also si-
cherlich nicht zweimal dieselben Auskünfte
abliefern müssen.

Datenschutz konkret: Wie ist der Letzt-
stand beim Data Act?
Selmayr: Wir haben eine Einigung im Tri-
logverfahren zwischen EK, Parlament und
Rat erzielt. Damit kann das formelle Ge-
setzgebungsverfahren jetzt abgeschlossen
werden. Bis zum Jahresende sollte der Ge-
setzestext im Amtsblatt veröffentlicht sein,
so dass er Anfang 2024 in Kraft treten
könnte. Der Data Act eröffnet der Daten-
wirtschaft neue Geschäftsmodelle, indem
er die faire und angemessene wirtschaftliche
Verwertung der generierten Daten durch
Unternehmen, aber auch durch die Ver-
braucherinnen und Verbraucher regelt.

Datenschutz konkret: Um den Austausch
anonymisierter Daten geht es beim Euro-
pean Health Data Space. Wie weit sind die
Bemühungen gediehen?
Selmayr: Ich gehe davon aus, dass alle
neuen Digitalisierungsgesetze und Be-
schlüsse bis zu den Europawahlen wirksam
werden, so auch der European Health Data
Space. Für die Menschen ist das einer der in
der Praxis wohl am wichtigsten Bausteine
unter den Digitalisierungsvorhaben der EK.

In der Corona-Pandemie haben wir ge-
sehen, wie essenziell der Austausch und
die Zusammenarbeit bei der Verwendung
von Gesundheitsdaten sind. Denken Sie
bspw an die Krebsforschung. Dafür wollen
wir einen rechtlichen Rahmen schaffen, mit
dem sensible Daten geschützt werden, zu-
gleich aber deren Verwertbarkeit – grund-
sätzlich in anonymisierter Form – zum
Zweck der wissenschaftlichen Forschung
ermöglicht wird.
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Über den Interviewpartner
Prof. Dr. Martin Selmayr ist seit November 2019 Leiter der Vertretung der EK in Wien. Zuvor

war er von 2010 bis 2014 Kabinettchef der für Justiz und Grundrechte (einschließlich Daten-

schutz) zuständigen Vizepräsidentin der EK, Viviane Reding, bevor er 2014 Kabinettchef von

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wurde. 2018 ernannte die EK ihn zum General-

sekretär. Selmayr lehrt in seiner knappen Freizeit EU-Recht an den Universitäten Saarbrü-

cken, Passau,Wien und an der Donau-Universität in Krems; er ist Mitherausgeber und Autor

eines der führenden juristischen Kommentare zur DSGVO sowie der Zeitschrift für Daten-

schutz.

E-Mail: Martin.SELMAYR@ec.europa.eu
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